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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (1045 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Malta zur Ver
meidung der Doppelbesteuerung bei den 
Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen 

Das 'vodi~gende Abkommen wu~de am 
29. Mai ,1978 in Bonn untenzeichnet. Es bezieht 
sich in seinem Anwenldungsbe~eich ml:f die Steu
'ern vom Einkommen und vom Vermögen. 

iDas Abkommen folgt in .seinem formalen 
Aufba.u im wesentlichen Idem vom Fiskalkomitee 
der OECD ausgearlbeiteten Muste~<l!bkommen 
zur Vermeidung ider Doppelbesteuerung des Ein
kommens und des Vermögens. Die Doppel
besteuerung wird gmndsätzlich nach der soge
nannten ,~Befreiungsmethode", Ibes,eitigt, das 
heißt, daß die ein~elnen B,esteuerungsobj,ekte -in 
j.eweils 'einem der heiden Vertmgstaaten zur 
·ausschließlichen . ,Besteuerung zugeteilt werden. 
Nur im Fall von Dividenden, Zinsen unld Lizen
zen wird die Doppelbesteuenmg n'ach der soge
nannten "Anrechnungsmethode" beseitigt, das 
heißt, daß zwar heide Vertragstaaten in solch,en 
Fällen lein Besteuerungsrecht !besitzen, daß der 
Wohnsitzstaat des Empfängers 'der Einkünfte 
aber verpflichtet ist, die im· anderen Vertrag
,staat erhohene Steuer auf seine eigene Steuer, 
die -auf diese Einkünfte enofäHt, anzurechnen. 

Tonn 

Berichterstatter 

Das vorliegende ,Abkommen i'st gesetzändernd 
unld darf daher nur mit Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 Albs. 1 ,B-VG aibgeschlos
senweIiden. 

Der Finanz- und BUidgetausschuß hat die 
gegenständliche RegierungsvorIage in seiner Sit
zung .am12. Dezember 1978 in Verhandlung 
genommen und nach e,iner Wortmeldung des 
A!hgeordneten S .a nd m eie I' einstimmig be
schloss!en, dem Nationalrat die Genehmigung des 
Abschlusses :des Abkommens zu empfehlen. 

ner Ausschuß ist der Meinung,.daß ~m vor
liegenden Falle die Erlassung vo.n Gesetzen ror 
El'fül1ung des Staatsvertrages im Sinne des 
Art. 50 Albs. 2 S·NG iri der geltenden Fassung 
ent:lbehdich ist. 

Als Ergebnis ·seiner Beratung steHt Ider Finanz
und Budgemusschuß somit den A nt I' a g, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Ahsch'luß ,des Abkommens zwischen der 
Republik österr:eich un'd der RepubLik Malta 
zur V.ermeidung der Doppellbesteuerung bei den 
Steuern vom Einkommen und vo.m Vermögen 
(1045 der 'BeiLagen) wird vena.ssungsmäßig ge
nehm~gt. 

:Wien, 1978 12 1'2 

Dr. Tull 

Obmann 
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